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SPRUCH 
 
Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über 
keine Argumente verfügen. 
Jean-Jacques Rousseau; 1712 – 1778, französisch-schweizerischer 

Schriftsteller, Pädagoge, Komponist sowie Gesellschafts- und Staats-

theoretiker  

 

 Was Sie interessieren kann:  

 
Arbeitsrecht  
 

 Betriebsbedingte Kündigungen 
  

Dringende betriebliche Erfordernisse, die eine Kündi-
gung bedingen, können sich daraus ergeben, dass der 
Arbeitgeber sich zu einer organisatorischen Maß-
nahme entschließt, deren Umsetzung das Bedürfnis 
für die Weiterbeschäftigung eines oder mehrerer Ar-
beitnehmer entfallen lässt. Eine solche unternehmeri-
sche Entscheidung ist gerichtlich nicht auf ihre sachli-
che Rechtfertigung oder ihre Zweckmäßigkeit hin zu 
überprüfen, sondern nur darauf, ob sie offenbar un-
sachlich, unvernünftig oder willkürlich ist. Nachzuprü-
fen ist, ob die fragliche Entscheidung tatsächlich um-
gesetzt wurde und dadurch das Beschäftigungsbe-
dürfnis für einzelne Arbeitnehmer entfallen ist. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Familienrecht/Erbrecht 
 
Anspruch auf Mitbenutzung der Ehe-
wohnung 
  

Ein Anspruch auf Mitbenutzung und Mitbesitz der Ehe-
wohnung folgt aus der im Bürgerlichen Gesetzbuch 
geregelten Verpflichtung zur ehelichen Lebensgemein-
schaft. Leben die Ehegatten gemeinsam in einer Ehe-
wohnung, so steht ihnen der Mitbesitz an der Ehe-
wohnung und an den Haushaltsgegenständen unab-
hängig davon zu, ob sie die Wohnung gemeinsam ge-
mietet haben oder nur ein Ehegatte Partei des Miet-
vertrages ist. Dieser Anspruch besteht während der 
intakten Ehe. Das bloße Verlassen der Ehewohnung 
führt nicht zum Erlöschen des Mitbesitzes, denn eine 
vorübergehende Abwesenheit berührt diesen nicht. 
 
Das Recht auf Mitbesitz entfällt dann, wenn die Ehe-
gatten anlässlich ihrer Trennung eine abweichende 
Vereinbarung über die künftige Nutzung der Ehewoh-
nung getroffen haben oder ein Ehegatte aus der Ehe-
wohnung mit dem Willen ausgezogen ist, die eheliche 
Lebensgemeinschaft nicht wiederherstellen zu wollen. 
Hält sich beispielsweise eine Ehefrau vorübergehend 
in einem Frauenhaus oder bei ihrer Familie im Ausland 
auf, gibt sie damit nicht den Mitbesitz an der vom 
Ehemann allein angemieteten Wohnung auf. 

 

Sonstiges 
 
Regelungen durch das Jahressteuerge-
setz 2022 
  

Für 2023 ist durch das Jahressteuergesetz mit erhebli-
chen steuerlichen Änderungen zu Gunsten der Bürge-
rinnen und Bürger zu rechnen. Der Bundestag hat das 
Jahressteuergesetz inzwischen verabschiedet, die Zu-
stimmung des Bundesrats fehlt allerdings noch. Nach-
folgend werden die wichtigsten Änderungsentwürfe 
stichpunktartig aufgezeichnet: 



 

 

 
Gebäude-AfA § 7 Abs. 4 EStG: 
 
Zum 1.1.2023 wird der lineare AfA-Satz von 2 % auf 3 
% angehoben. Damit verkürzt sich zwar die Abschrei-
bungsdauer auf 33 Jahre, die tatsächliche Nutzungs-
dauer wird aber weiterhin 50 Jahre betragen. Diese 
Regelung gilt ausschließlich für neue Wohngebäude. 
Davon sind Wohngebäude betroffen, die nach dem 
1.1.2023 fertig gestellt werden. Die ursprünglich an-
gedachte Streichung der Ausnahmeregelung zur Mög-
lichkeit einer Sonderabschreibung wird nicht umge-
setzt. 
 
Häusliches Arbeitszimmer: 
 
Beim Vorliegen eines häuslichen Arbeitszimmers und 
ohne einen anderen Arbeitsplatz konnten Steuerpflich-
tige bislang Aufwendungen bis zu 1.250 € abziehen. 
Das Finanzamt hat bei der Veranlagung grundsätzlich 
zu überprüfen, ob die Voraussetzungen in jedem Ein-
zelfall vorliegen. Um diesen Aufwand zu vermindern, 
wird der Höchstbetrag ab 2023 zu einem Pauschbe-
trag in Höhe von 1.260 € pro Veranlagungsjahr umge-
wandelt, der dem Steuerpflichtigen gewährt werden 
kann. 
 
Bildet das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesam-
ten beruflichen Tätigkeit, kann alternativ der Abzug 
der tatsächlichen Aufwendungen als Betriebsausgabe 
oder Werbungskosten erfolgen. Wird das häusliche 
Arbeitszimmer aber nur an manchen Wochentagen 
genutzt, weil an den übrigen Tagen ein anderer Ar-
beitsplatz vorhanden ist, so kann höchstens der 
Pauschbetrag von 1.260 € geltend gemacht werden. 
 
Homeoffice-Pauschale: 
 
Aufgrund von Corona wurde die sog. Homeoffice-Pau-
schale eingeführt. Seit dem Jahr 2020 konnten Steu-
erpflichtige in ihrer Einkommensteuererklärung bis zu 
120 Tage im Homeoffice geltend machen. Für jeden 
Tag wurden 5 € steuermindernd berücksichtigt, im 
Jahr also maximal 600 €. 



 

 

 
Nun wird die Regelung erweitert und es können ab 
2023 je 6 € für bis zu 210 Tage im Homeoffice steuer-
mindernd angegeben werden, was zu einem Höchst-
betrag von 1.260 € im Jahr führt. Der Betrag bleibt 
auch bei mehreren Arbeitsverhältnissen gleich. Ein se-
parates Arbeitszimmer ist dafür nicht erforderlich. 
 
Anpassung des Sparer-Pauschbetrags: 
 
Wer Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt, ist bis zu 
einem Betrag von 801 € pro Jahr vom Einbehalt von 
Kapitalertragsteuer befreit. Bei zusammenveranlagten 
Ehegatten gilt der doppelte Betrag von 1.602 €. Der 
bisherige Betrag wird zum 1.1.2023 auf 1.000 € bei 
Einzelveranlagung bzw. auf 2.000 € bei Zusammen-
veranlagung angehoben. 
 
Anpassung des Ausbildungsfreibetrags: 
 
Steuerpflichtige können für ein Kind, welches sich in 
einer Berufsausbildung befindet und dabei auswärtig 
untergebracht ist, einen steuermindernden Ausbil-
dungsfreibetrag bei der Einkommensteuerberechnung 
erhalten. Dieser erhöht sich zum 1.1.2023 von bisher 
924 € auf 1.200 €. Voraussetzung dafür ist außerdem, 
dass für das Kind noch ein Kindergeldanspruch be-
steht. 
 
Erhöhung der Arbeitslohngrenze: 
 
In Fällen, in denen die Pauschalbesteuerung ange-
wendet wird, erhöht sich die Arbeitslohngrenze ab 
2023 von 120 € auf 150 € je Arbeitstag. Diese Ände-
rung erfolgt als Anpassung an die bereits durchge-
führte Erhöhung des Mindestlohns zum 1.10.2022. 
 
Förderung von PV-Anlagen: 
 
Um den Ausbau von PV-Anlagen weiter zu fördern, 
soll eine Ertragsteuerbefreiung für bestimmte PV-
Anlagen gelten. Dazu gehören PV-Anlagen, wenn 
diese eine Leistung von max. 30 kW (Bruttonennleis-
tung laut Marktstammdatenregister) bei 



 

 

Einfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien bzw. 15 
kW je Wohn- und Gewerbeeinheit bei übrigen Gebäu-
den erzeugen. Entgegen des ursprünglichen Entwurfs 
müssen diese nicht mehr überwiegend zu Wohnzwe-
cken genutzt werden. Diese Regelung gilt bereits 
rückwirkend zum 1.1.2022. 
Zum anderen wird ab 2023 ein sog. Nullsteuersatz für 
die Umsatzsteuer eingeführt, soweit die Anlage auf o-
der in der Nähe von (Privat-)Wohnungen und öffentli-
chen und anderen Gebäuden, die dem Gemeinwohl 
dienend genutzt werden, installiert wird. Der Betreiber 
wird bei der Anschaffung nicht mehr mit Umsatz-
steuer belastet und muss nicht mehr auf die Kleinun-
ternehmerregelung verzichten, um die Vorsteuer zu-
rückzuerhalten. Dadurch wird Bürokratieaufwand ver-
mieden. 
 
Außerdem bekommen Lohnsteuerhilfevereine eine er-
weiterte Beratungsbefugnis und dürfen damit Steuer-
pflichtige beraten, die eine PV-Anlage mit einer Leis-
tung mit bis zu 30 kW installiert haben. 
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